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Sachverhalt

Die bisher geltende Satzung der Gemeinde Siemz-Niendorf ist nicht
verfassungsgeman.

Bei der Hundesteuer handelt es sich um eine ortliche Aufwandsteuer.
Aufwandsteuern durfen ausschlieSlich die in der Einkommensverwendung fur den
persdonlichen Lebensbedarf zum  Ausdruck kommende  wirtschaftliche
Leistungsfahigkeit des Steuerschuldners belasten.

In der bisherigen Satzung waren auch Wirtschaftsbetriebe, Gesellschaften,
Vereine und Genossenschaften Steuerschuldner. Diese haben jedoch keinen
personlichen Lebensbedarf und koénnen somit keine Schuldner einer
Aufwandsteuer sein.

Weiterhin wurde bisher eine Zlchtersteuer erhoben. Bei dieser Steuer ist jedoch
die Einkommensentstehung und nicht die Einkommensverwendung betroffen.
Folglich stellt diese keine Aufwandsteuer dar und kann nicht erhoben werden.
Diese Mangel wurden nunmehr behoben.

AuBerdem wurde der § 6 Abs. 1 Nr. 2 der Satzung (Steuerbefreiung) um die
Merkzeichen der Schwerbehinderungen erganzt.

§ 9 Abs. 1 dieser Satzung wurde vereinfacht, indem fur alle Hunde der Antrag auf
Steuervergunstigung zwei Wochen vor Beginn des Monats, in dem die
Vergunstigung wirksam werden soll, zu stellen ist.

Weiterhin wurde durch das Innenministerium eine neue Hundehalterverordnung -
HundehVO M-V erlassen. Die Regelungen im § 3 der HundehVO (Gefahrliche
Hunde) wurden in der 1. Satzung zur Anderung der Satzung Uber die Erhebung
einer Hundesteuer entsprechend berlcksichtigt.

Zudem wurde die Satzung um den § 13 a erganzt. Hier wurden die
Datenschutzhinweise hinzugefugt.

Beschlussvorschlag )
Die Gemeindevertretung beschlieSt die 1. Satzung zur Anderung der Satzung der
Gemeinde Siemz-Niendorf Uber die Erhebung einer Hundesteuer.



Finanzielle Auswirkungen

keine
Anlage/n i}
1 1. Satzung zur Anderung der Satzung der Gemeinde Siemz-Niendorf
Uber die Erhebung einer Hundesteuer (6ffentlich)
2 Verbandsinformation des Stadte- und Gemeindetages zur

VerfassungsmafRigkeit der Hundesteuer (6ffentlich)

3 Hundehalterverordnung vom 11.07.2022 (6ffentlich)




1. Satzung zur Anderung der Satzung der Gemeinde Siemz-Niendorf
uber die Erhebung einer Hundesteuer vom

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung flr das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011
(GVOBI. M-V S. 777), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli
2019 (GVOBI. M-V S. 467), und der §§ 1 bis 3 des Kommunalabgabengesetzes des
Landes Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 12. April 2005 (GVOBI. M-V 2005 S. 146), zuletzt geandert durch Artikel 2 des
Gesetztes vom 13. Juli 2021 (GVOBI. M-V S. 1162) wird nach Beschluss der
Stadtvertretung Schonberg vom nachfolgende 1. Satzung zur
Anderung der Satzung der Gemeinde Siemz-Niendorf Uber die Erhebung einer
Hundesteuer vom 07.11.2019 erlassen:

Vormerkung:
Sofern in der nachfolgenden Satzung die mannliche Form gewdahlt wurde, umfasst
diese auch die weibliche Form.

Artikel 1

Die Satzung der Gemeinde Siemz-Niendorf Uber die Erhebung einer Hundesteuer
vom 07.11.2019 wird wie folgt geandert:

Der § 1 Abs. 2 (Steuergegenstand) erhalt folgende Fassung:

»,Der Begriff gefahrlicher Hund bestimmt sich nach § 3 der Verordnung Uber das
Fihren und Halten von Hunden (Hundehalterverordnung - HundehVO M-V) in der
jeweils gultigen Fassung. Eine Besteuerung als gefahrlicher Hund erfolgt, wenn die
ortliche Ordnungsbehdrde die Gefahrlichkeit eines Hundes feststellt. Fur
gefahrliche Hunde erfolgt keine Steuerbefreiung (§6) und SteuerermaBigung (§7)
gemal dieser Satzung.”

Der § 2 Abs. 2 (Steuerschuldner) erhalt folgende Fassung:

»Halter eines Hundes ist, wer einen Hund in seinem Haushalt aufgenommen hat.
Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Aufbewahrung genommen
hat oder auf Probe oder zur Anlernen halt.”

Der § 2 Abs. 3 (Steuerschuldner) erhalt folgende Fassung:
»Alle in einem Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern
gemeinsam gehalten.”

Der § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 (Steuerbefreiung) erhalt folgende Fassung:

»~Hunde, die zum Schutz und zur Hilfe von Menschen mit Behinderung bendtigt
werden; die Steuerbefreiung wird von der Vorlage des
Schwerbehindertenausweises mit den dort eingetragenen Merkzeichen ,Bl“, , TBI“,
»,aG"“, ,Gl“, ,,G"“ und ,H" abhangig gemacht;”

Der § 6 Abs. 2 (Steuerbefreiung) wird angeflgt und erhalt folgende Fassung:

,Die Steuerbefreiung nach Abs. 1 Nr. 1 bis 4 und 6 ist alle zwei Jahre unter Vorlage
eines gultigen arztlichen Zeugnisses bzw. Prifungszeugnisses neu zu beantragen.”
Der § 8 (ZUchtersteuer) wird ersatzlos gestrichen.

Der § 9 Abs. 1 (Steuervergunstigungen) erhalt folgende Fassung:



,Der Antrag auf Steuervergunstigung ist innerhalb von zwei Wochen vor Beginn
des Monats, in dem die Steuervergunstigung wirksam werden soll, schriftlich bei
der Gemeinde Siemz-Niendorf zu stellen.”

Der § 13a (Datenverarbeitung) wird hinzugefugt und erhalt folgende Fassung:

(1)

Zur Ermittlung der Steuerschuldner und zur Festsetzung der Steuer im
Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung sind die Erhebung und die
Verarbeitung folgender Daten gemall den datenschutzrechtlichen
Bestimmungen, im  Besonderen gemaB der §§ 3 - 8
Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V) vom 22. Mai 2018 (GVOBI. M-V 2018,
S. 193) durch die Gemeinde Siemz-Niendorf zuldssig:

Personenbezogene Daten werden erhoben Uber:

1. Namen, Vornamen, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer und ggf. Kontoverbindung des Steuerschuldners

2. Namen, Vornamen, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer eines eventuell Handlungs- oder
Zustellungsbevollmachtigten.

Daten dirfen erhoben werden durch Mitteilung oder Ubermittlung von:
Polizeidienststellen,

Ordnungsamtern,

Einwohnermeldeamtern,

Kontrollmittleilungen anderer Kommunen,

Tierschutzvereinigungen,

Bundeszentralregister,

* Fachbereich Finanzen, Amtskasse des Amtes Schonberger Land.

Neben diesen Daten werden die fur die Errechnung und Festsetzung der
Steuer erforderlichen Daten erhoben.

Die Gemeinde Siemz-Niendorf ist befugt, auf der Grundlage von Angaben
der Steuerpflichtigen und von Daten, die nach Absatz 1 anfallen, ein
Verzeichnis der Steuerschuldner mit den fur die Steuererhebung nach dieser
Satzung erforderlichen Daten zu fuhren und diese Daten zum Zwecke der
Steuererhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiter zu
verarbeiten.

Der Einsatz technikunterstutzender Informationsverarbeitung ist zuladssig.

Artikel 2

Die 1. Satzung zur Anderung der Satzung der Gemeinde Siemz-Niendorf Uiber die
Erhebung einer Hundesteuer tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Siemz-Niendorf, den

Anne Haberkorn (Dienstsiegel)
BuUrgermeisterin



Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoBen wurde, kdnnen diese
gemal § 5 Abs. 5 der KV M-V nach Ablauf eines Jahres seit der 6ffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden. Diese Einschrankung gilt nicht fur die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder
Bekanntmachungsvorschriften.



VerfassungsmabBigkeit der Hundesteuer

Eine kommunale Hundesteuer ist nur dann verfassungsmafig, wenn sie als Aufwandsteuer
ausschlieBlich die in der Einkommensverwendung fiir den personlichen Lebensbedarf zum Ausdruck
kommende wirtschaftliche Leistungsfahigkeit des Steuerschuldners belastet.

Eine klare Abgrenzung zwischen der Sphare der Einkommensverwendung und der der
Einkommenentstehung, wie sie bei der Ubernachtungssteuer zwingend notwendig ist, findet in vielen
Hundesteuersatzungen nicht statt.

Werden zur Hundehaltung betriebliche Mittel eingesetzt (Sphare der Einkommenentstehung) kann
diese nicht Gegenstand einer Hundesteuer sein. So hat z.B. eine GmbH kein Einkommen und auch
keinen personlichen Lebensbedarf. Das Halten von Hunden gewerblicher Zlichter ist nicht steuerbar,
weil ausschlieflich die Sphare der Einkommensentstehnung betroffen ist. Nicht steuerbare
Sachverhalte kdnnen auch nicht Gegenstand einer Steuerermafigung oder Steuerbefreiung sein.

So ist zum Beispiel die Hundesteuer in Berlin konsequent als ortliche Aufwandsteuer ausgestaltet. Der
Besteuerung unterliegt dort ausschliel3lich ,das Halten von Hunden zu Zwecken der privaten
Lebensfuhrung®.

Normenkette: Artikel 105 Abs. 2a GG, § 3 Abs.1 KAG M-V
Definitionen der Aufwandsteuer des BVerfG:

~Aufwandssteuern sind Steuern auf die in der Einkommensverwendung flr den persdnlichen
Lebensbedarf zum Ausdruck kommende wirtschaftliche Leistungsfahigkeit. Malgebend flr
den Charakter einer Steuer als Aufwandsteuer ist es also, dass die in der
Einkommensverwendung zum Ausdruck kommende wirtschaftliche Leistungsfahigkeit
getroffen werden soll.”

Beschluss des BVerfG vom 06.12.1983 -2 BvR 1275/79- (BverfGE 65, 325 [69])

~<Aufwandsteuern belasten die in der Einkommensverwendung fir den personlichen Lebensbedarf
zum Ausdruck kommende wirtschaftliche Leistungsfahigkeit des Steuerschuldners. In dieser Absicht
des Gesetzgebers liegt das wesentliche Merkmal des Begriffs der Aufwandsteuer (vgl. BVerfGE 16,
64 <74>; 49, 343 <354>; 65, 325 <346 f.>)."

BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 04. Februar 2009 - 1 BvL 8/05 -, Rn. 46
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Verordnung uber das Fuhren und Halten von Hunden
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Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Titel Gultig ab

Verordnung Uber das Fuhren und Halten von Hunden (Hundehalter- 23.07.2022 bis

verordnung - HundehVO M-V) vom 11. Juli 2022 31.07.2032

Eingangsformel 23.07.2022 bis
31.07.2032

Inhaltsverzeichnis 23.07.2022 bis
31.07.2032

§ 1 - Allgemeine Vorschriften fur die Hundehaltung 23.07.2022 bis
31.07.2032

§ 2 - Aufsichtspflicht, Leinenpflicht 23.07.2022 bis
31.07.2032

§ 3 - Gefahrliche Hunde 23.07.2022 bis
31.07.2032

§ 4 - Verbote und Gebote fir den Umgang mit gefahrlichen Hunden 23.07.2022 bis
31.07.2032

§ 5 - Erlaubnispflicht 23.07.2022 bis
31.07.2032

§ 6 - Sachkundenachweis 23.07.2022 bis
31.07.2032

§ 7 - Zuverlassigkeit und korperliche Eignung 23.07.2022 bis
31.07.2032

§ 8 - Ausnahmeregelungen 23.07.2022 bis
31.07.2032
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Titel Giltig ab

§ 9 - Kosten 23.07.2022 bis
31.07.2032

§ 10 - Ordnungswidrigkeiten 23.07.2022 bis
31.07.2032

§ 11 - Verwaltungsvorschrift 23.07.2022 bis
31.07.2032

§ 12 - Ubergangsvorschrift 23.07.2022 bis
31.07.2032

§ 13 - Inkrafttreten, AuBerkrafttreten 23.07.2022 bis
31.07.2032

Aufgrund des § 4 Absatz 2 Satz 2 und des § 17 Absatz 1 und Absatz 4 Satz 1 des Sicherheits- und Ord-
nungsgesetzes vom 27. April 2020 (GVOBI. M-V S. 334), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
17. April 2021 (GVOBI. M-V S. 370, 372) geandert worden ist, verordnet das Ministerium fur Inneres,
Bau und Digitalisierung:

Inhaltsiibersicht
§ 1 Allgemeine Vorschriften fir die Hundehaltung
§ 2  Aufsichtspflicht, Leinenpflicht
§ 3 Gefahrliche Hunde
§ 4 Verbote und Gebote fiir den Umgang mit gefahrlichen Hunden
§5 Erlaubnispflicht
§ 6 Sachkundenachweis
§ 7  Zuverlassigkeit und kérperliche Eignung
§ 8 Ausnahmeregelungen
§9 Kosten
§ 10 Ordnungswidrigkeiten
§ 11 Verwaltungsvorschrift
§ 12 Ubergangsvorschrift
§ 13 Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

§1
Allgemeine Vorschriften fiir die Hundehaltung

(1) Hunde sind so zu halten und zu fuhren, dass von ihnen keine Gefahren fir die 6ffentliche Sicher-
heit oder Ordnung ausgehen.

(2) Gefahrliche Hunde im Sinne des § 3 dlrfen weder gehalten und geflihrt werden, noch darf mit ih-
nen nichtgewerbsmaRig gezlichtet werden, es sei denn, es liegt eine Erlaubnis nach § 5 vor. Die Aus-
bildung von Hunden zu einer gesteigerten Aggressivitat und Gefahrlichkeit gegeniiber Menschen oder
Tieren ist untersagt.

(3) Wer Hunde halt oder fihrt, muss kérperlich und geistig in der Lage sein, den Hund jederzeit so zu
beaufsichtigen, dass Menschen, Tiere oder Sachen nicht gefdhrdet werden.
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(4) AuBRerhalb des befriedeten Besitztums mussen Hunde ein Halsband mit Namen und Wohnanschrift
der Hundehalterin oder des Hundehalters oder eine gultige Steuermarke tragen.

(5) Hunde sind so zu halten, dass sie das befriedete Besitztum nicht eigenstandig und ohne Fihrungs-
person verlassen kénnen.

(6) Neben den Vorschriften dieser Verordnung sind auch die Vorschriften zum Schutz von Tieren, der
auf dem Tierschutzgesetz basierenden Tierschutzhundeverordnung sowie des Hundeverbringungs-
und -einfuhrbeschrankungsgesetzes zu beachten.

§2
Aufsichtspflicht, Leinenpflicht

(1) Es ist verboten, Hunde auBBerhalb des befriedeten Besitztums ohne Aufsicht frei laufen zu lassen.

(2) Bei Versammlungen, Umzlgen, Volksfesten, sonstigen 6ffentlichen Veranstaltungen und in Ver-
kaufsstatten oder Zoos sowie an Orten, an denen die Mdglichkeit zum Ausweichen vor anderen Perso-
nen oder die Reaktionsfahigkeit der Hundehalterin oder des Hundehalters beeintrachtigt ist, sind Hun-
de an der Leine zu filhren. Die Leine muss standig ein sicheres Einwirken auf den Hund erméglichen
und reiRfest sein. Hunde sind so an der Leine zu fluhren, dass Menschen, Tiere oder Sachen nicht ge-
fahrdet werden.

(3) Kommunale Vorschriften hinsichtlich einer darliber hinausgehenden Leinenpflicht bleiben unbe-
ruhrt. FOr ausgewiesene Hundeauslaufgebiete kann die Leinenpflicht fir Hunde, die keine gefahrli-
chen Hunde im Sinne dieser Verordnung sind, durch kommunale Vorschriften ganz oder teilweise auf-
gehoben werden.

(4) Fur gefahrliche Hunde im Sinne des § 3 sind zudem die Vorgaben des § 4 zu beachten.

§3
Gefahrliche Hunde

(1) Als gefahrlich im Sinne dieser Verordnung gelten Hunde,

1. bei denen eine durch Zucht, Ausbildung oder Abrichten herausgebildete, Uber das natirliche
Mal hinausgehende Kampfbereitschaft, Angriffslust, Scharfe oder eine andere, in ihrer Wirkung
vergleichbaren Mensch oder Tier gefahrdende Eigenschaft besteht,

2. die einen Menschen oder ein Tier durch Biss geschadigt haben, ohne selbst angegriffen oder
dazu durch Schlage oder in dhnlicher Weise provoziert worden zu sein (bissige Hunde),

3. die wiederholt Menschen gefahrdet haben, ohne selbst angegriffen oder provoziert worden zu
sein, oder wiederholt Menschen in gefahrdrohender Weise angesprungen haben,

4, die durch ihr Verhalten wiederholt gezeigt haben, dass sie unkontrolliert Wild oder andere Tiere
hetzen oder reien soweit dies nicht die Grundsatze weidgerechter Jagd erfordern.

(2) Die ortliche Ordnungsbehérde stellt bei Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 die Gefahr-
lichkeit eines Hundes fest. Die zustandige Amtstierarztin oder der zustandige Amtstierarzt oder eine
andere geeignete sachverstandige Person soll vor einer Entscheidung nach Satz 1 angehért werden.
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(3) Auf Antrag kann die zustandige Behorde feststellen, dass die Voraussetzungen des Absatzes 1
nicht mehr vorliegen. Ein Antrag nach Satz 1 kann friihestens zwei Jahre nach Rechtskraft der Fest-
stellung der Gefahrlichkeit des Hundes gestellt werden.

(4) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten auch flr Hunde, die auRBerhalb des Geltungsbereiches
dieser Verordnung als gefahrlich eingestuft worden sind. Wer im Geltungsbereich dieser Verordnung
einen solchen Hund halt, hat dies der értlichen Ordnungsbehdrde unverzlglich anzuzeigen. Die 6rtli-
che Ordnungsbehérde hat zu prifen, ob der Hund gefahrlich im Sinne dieser Verordnung ist; Absatz 2
gilt entsprechend.

(5) Ein gefahrlicher Hund, der im Geltungsbereich dieser Verordnung gehalten wird, ist dauerhaft auf
Kosten der Hundehalterin oder des Hundehalters mit einer unveranderlichen Kennzeichnung, zum Bei-
spiel einem Mikrochip-Transponder gemaR ISO-Standard, zu versehen. Mindestens die Art und das in-
dividuelle Kennzeichen der Registrierung sowie Name und Wohnanschrift der Halterin oder des Hal-
ters sind der 6rtlichen Ordnungsbehdérde unverziiglich mitzuteilen. Die értliche Ordnungsbehdérde do-
kumentiert diese Daten.

§4
Verbote und Gebote fiir den Umgang mit gefahrlichen Hunden

(1) Die Mitnahme gefahrlicher Hunde auf Kinderspielplatze, an Badestellen, die nicht fir Hunde ausge-
wiesen sind, oder auf Flachen, die als Liegeplatz fir Menschen ausgewiesen sind, ist verboten.

(2) Zugange zu befriedetem Besitztum sind von der Besitzerin oder dem Besitzer durch deutlich sicht-
bare Warnschilder mit der Aufschrift ,Vorsicht, gefahrlicher Hund!“ oder ,Vorsicht, bissiger Hund!“
kenntlich zu machen, wenn auf ihm gefahrliche Hunde gehalten werden.

(3) Flr gefahrliche Hunde besteht (ber § 2 Absatz 2 hinaus auBerhalb des befriedeten Besitztums Lei-
nenzwang. Die Lange der Leine darf hdchstens zwei Meter betragen. Dem Hund ist auBerhalb des ei-
genen befriedeten Besitztums zusatzlich ein durchbisssicherer, das Beilen verhindernder Maulkorb
anzulegen. Die Satze 1 bis 3 gelten auch flr das Fihren gefahrlicher Hunde auf den Zuwegen und in
den Treppenhausern von Mehrfamilienhausern. Im befriedeten Besitztum Dritter dlrfen gefahrliche
Hunde nur mit Zustimmung der Inhaberin oder des Inhabers des Hausrechtes ohne Leine und ohne
Maulkorb gefihrt werden.

(4) Kommunale Vorschriften kdnnen bestimmen, dass gefahrliche Hunde auf als Hundeauslaufgebiet
ausgewiesenen Flachen entweder einen durchbisssicheren, das BeiRen verhindernden Maulkorb tra-
gen missen oder an der Leine zu fihren sind.

(5) Die tatsachliche Gewalt Uber einen gefahrlichen Hund darf nur solchen Personen eingeraumt wer-
den, die die Gewahr daflr bieten, dass die Bestimmungen dieser Verordnung beachtet werden. Eine
Person darf nicht gleichzeitig mehrere gefahrliche Hunde fihren.

(6) Halterinnen oder Halter gefahrlicher Hunde haben die zustandige 6rtliche Ordnungsbehérde un-
verzuglich zu unterrichten Uber

1. Namen und Wohnanschrift der neuen Halterin oder des neuen Halters bei nicht nur vorliberge-
hender Uberlassung an diese Person,

2. das dauerhafte Entweichen aus dem Einwirkungsbereich der Halterin oder des Halters,
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3. den Tod des Hundes,

4, die Geburt von Nachkommen gefahrlicher Hunde,
5. einen Wohnortwechsel der Halterin oder des Halters,
6. einen Wechsel des Ortes, an dem der Hund gehalten wird
7. bei juristischen Personen, ein Wechsel der fiir die Betreuung des Hundes verantwortlichen Per-
son.
§5

Erlaubnispflicht

(1) Das Halten und Fuhren eines gefahrlichen Hundes sowie die Nutzung eines gefahrlichen Hundes
zur nichtgewerbsmafigen Zucht bedarf der Erlaubnis der 6rtlichen Ordnungsbehérde. Eine Erlaubnis
kann auch far das Flhren aller in einem bestimmten Tierheim gehaltenen gefahrlichen Hunde erteilt
werden, wenn ein berechtigtes Interesse nachgewiesen wird.

(2) Die Erlaubnis wird nur erteilt, wenn

1. die antragstellende Person die erforderliche Sachkunde besitzt und das 18. Lebensjahr voll-
endet hat,
2. keine Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die antragstellende Person die erforderliche

Zuverlassigkeit oder kdrperliche Eignung nicht besitzt und

3. die der Zucht oder dem Halten dienenden Raumlichkeiten, Einrichtungen und Freianlagen ei-
ne verhaltensgerechte und ausbruchsichere Unterbringung erméglichen, sodass die kérperliche
Unversehrtheit von Menschen oder Tieren nicht gefahrdet wird.

Wird der Hund von einer juristischen Person gehalten, so sind diese Anforderungen durch die fiir die
Betreuung des Hundes verantwortliche Person zu erfillen.

(3) Hundehalterinnen oder Hundehalter, bei deren Hund das Vorliegen der Voraussetzungen des § 3
Absatz 1 erkannt oder nach § 3 Absatz 2 festgestellt wurde, haben unverziglich die Erteilung einer Er-
laubnis nach Absatz 1 zu beantragen und die fur die Erteilung der Erlaubnis notwendigen Vorausset-
zungen nach Absatz 2 nachzuweisen oder die Haltung des Hundes unverzlglich, spatestens innerhalb
von drei Monaten nach Bekanntgabe der Feststellung nach § 3 Absatz 2, aufzugeben. Die neue Halte-
rin oder der neue Halter ist darauf hinzuweisen, dass die Gefahrlichkeit des Hundes festgestellt wor-
den ist.

(4) Einer Erlaubnis nach Absatz 1 bed(irfen nicht

1. die Inhaberinnen und Inhaber einer Erlaubnis nach § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Tierschutz-
gesetz zum Halten von Hunden in einem Tierheim oder einer vergleichbaren Einrichtung fir die
dort gehaltenen Hunde,
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2. die Inhaberinnen und Inhaber einer Erlaubnis nach § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 Tierschutz-
gesetz, die fir Dritte Hunde zu Schutzzwecken ausbilden oder hierflr Einrichtungen unterhal-
ten sowie

3. die Inhaberinnen und Inhaber einer Erlaubnis nach § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 Buchstabe f
Tierschutzgesetz, die fur Dritte Hunde ausbilden oder die Aushildung der Hunde durch den Tier-
halter anleiten.

(5) Die Erlaubnis kann befristet und unter dem Vorbehalt des Widerrufs erteilt sowie mit Bedingungen
und Auflagen verbunden werden. Gegenstand einer Auflage soll die Verpflichtung zur Nachweisflih-
rung Uber den Hundebestand sein. Auflagen kdnnen auch nachtraglich aufgenommen, geandert oder
erganzt werden. Beim Flhren gefahrlicher Hunde aulRerhalb des befriedeten Besitztums ist die Erlaub-
nis oder der Nachweis nach Absatz 6 Satz 5 mitzufihren und den zur Personenkontrolle Befugten auf
Verlangen zur Prafung auszuhandigen.

(6) Die Hundehalterin oder der Hundehalter hat der 6rtlichen Ordnungsbehérde innerhalb von drei
Monaten nach Antragstellung die Unterlagen vorzulegen, die erforderlich sind, um das Vorliegen der
Erlaubnisvoraussetzungen zu prufen. Die Frist kann auf Antrag einmal um hdchstens drei Monate ver-
langert werden. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist die Erlaubnis zu versagen. Bis zur Entscheidung
Uber den Antrag kénnen gefahrliche Hunde ohne die nach Absatz 1 erforderliche Erlaubnis gehalten
werden. Anstelle der Erlaubnis geniigt ein schriftlicher Nachweis dartber, dass ein Antrag nach dieser
Vorschrift gestellt worden ist.

(7) Die ortliche Ordnungsbehdérde kann das Halten sowie Flihren gefahrlicher Hunde und das nichtge-
werbsmafige Ziichten mit gefahrlichen Hunden untersagen, wenn

1. die Erlaubnis nach Absatz 1 nicht unverziglich beantragt oder die Erteilung der Erlaubnis abge-
lehnt worden ist oder

2. eine gegenwartige Gefahr fir Leben oder kdrperliche Unversehrtheit von Menschen oder Tieren
nicht anders beseitigt werden kann.

Darliber hinaus kann die értliche Ordnungsbehdrde anordnen, dass die Hunde der von der Untersa-
gungsverfligung betroffenen Halterinnen oder Halter binnen angemessener, von ihr zu bestimmender
Frist einer oder einem Berechtigten Uberlassen oder im Falle des Satzes 1 Nummer 2 tierschutzge-
recht getdtet werden. Vor der Tétung des Hundes soll die zustandige Amtstierarztin oder der zustandi-
ge Amtstierarzt angehért werden. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist kénnen die Hunde sichergestellt
und verwertet werden. Ein Erlés aus der Verwertung steht nach Abzug der Verwaltungskosten der bis-
herigen Halterin oder dem bisherigen Halter zu. Die Satze 2 bis 4 gelten sinngemaR, wenn die Ertei-
lung der erforderlichen Erlaubnis unanfechtbar versagt wurde, eine Erlaubnis zurlickgenommen oder
widerrufen wurde oder eine Erlaubnis auf andere Weise unwirksam geworden ist. Im Falle des Satzes
1 Nummer 2 konnen die Hunde sofort sichergestellt werden.

§6
Sachkundenachweis

(1) Die Kreisordnungsbehdrde bildet flir die Abnahme der Sachkundeprifung einen Prifungsaus-
schuss.
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(2) Den Nachweis der erforderlichen Sachkunde im Sinne von § 5 Absatz 2 Nummer 1 hat erbracht,
wer eine Prifung gemall Absatz 4 vor einer Kreisordnungsbehérde bestanden oder eine gleichwerti-
ge Ausbildung bei staatlichen oder nichtstaatlichen Stellen absolviert hat. Dies gilt fiir Inhaber einer
Erlaubnis nach § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, 6 oder 8 Buchstabe f Tierschutzgesetz entsprechend.
Soweit die Antragstellerin oder der Antragsteller eine Prifung bei einer Stelle nach Absatz 2 Satz 1 Al-
ternative 2 im Geltungsbereich dieser Verordnung ablegt, ist die Kreisordnungsbehérde berechtigt, an
der Prifung beobachtend teilzunehmen.

(3) Der Prifungsausschuss besteht aus der oder dem Vorsitzenden und zwei Beisitzerinnen oder Bei-
sitzern. Flir den Ausschussvorsitz kommen vorzugsweise veterinarwissenschaftlich ausgebildete Be-
dienstete der Kreisordnungsbehdrden in Betracht. Bei einer Beisitzerin oder einem Beisitzer soll es
sich um eine qualifizierte Hundetrainerin oder einen qualifizierten Hundetrainer handeln, die oder der
eine Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz besitzt.

(4) Bei der Sachkundeprifung sind insbesondere ausreichende Kenntnisse nachzuweisen tber

1. das Wesen und die Verhaltensweisen von Hunden,
2. das richtige Verhalten des Menschen gegenliber Hunden,
3. die wichtigsten Rechtsvorschriften fur den Umgang mit Hunden,
4, die sichere und tierschutzgerechte Haltung von Hunden sowie
5. die Erziehung und Ausbildung von Hunden.

§7

Zuverlassigkeit und korperliche Eignung

(1) Die erforderliche Zuverlassigkeit im Sinne von § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 besitzen in der Regel
Personen nicht, die

1. wegen eines Verbrechens oder wegen sonstiger vorsatzlicher Straftaten zu einer Freiheitsstrafe
von mindestens einem Jahr,

2. wiederholt wegen einer im Zustand der Trunkenheit begangenen Straftat oder

3. wegen einer Straftat gegen das Tierschutzgesetz, das Waffengesetz, das Betaubungsmittelge-
setz oder das Bundesjagdgesetz

rechtskraftig verurteilt worden sind, wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft der letzten Verurteilung
funf Jahre noch nicht verstrichen sind. In die Frist wird die Zeit nicht eingerechnet, in welcher die An-
tragstellerin oder der Antragsteller auf behérdliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist.
Gleiches gilt fiir Personen, die wiederholt oder gréblich gegen die Vorschriften des Tierschutzgeset-
zes, des Waffengesetzes, des Betaubungsmittelgesetzes, des Bundesjagdgesetzes oder dieser Verord-
nung verstoBen haben.

(2) Zur Prifung der Zuverlassigkeit hat die Hundehalterin oder der Hundehalter ein Fihrungszeugnis
zur Vorlage bei einer Behdrde nach § 30 Absatz 5 des Bundeszentralregistergesetzes zu beantragen.
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Die ortliche Ordnungsbehérde kann im Rahmen der Priifung der Zuverlassigkeit eine unbeschrankte
Auskunft aus dem Bundeszentralregister (§ 41 Absatz 1 Nummer 9 des Bundeszentralregistergeset-
zes) einholen.

(3) Die erforderliche kérperliche Eignung im Sinne von § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 besitzen in der
Regel Personen nicht, die

1. aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer geistigen oder seelischen Behinderung nach
§ 1896 des Burgerlichen Gesetzbuches betreut werden oder

2. von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln abhangig sind.

(4) Sind Tatsachen bekannt, die Bedenken gegen die kérperliche Eignung begriinden, so kann die ort-
liche Ordnungsbehdrde verlangen, dass die Antragstellerin oder der Antragsteller ein amts- oder fach-
arztliches Zeugnis Uber ihre oder seine kérperliche Eignung vorlegt.

(5) Inhaberinnen oder Inhaber von Erlaubnissen nach § 5 Absatz 1 sind spatestens nach fiinf Jahren er-
neut auf ihre Zuverlassigkeit hin zu Gberprufen.

§8
Ausnahmeregelungen

(1) Diese Verordnung gilt nicht fir Blindenflihrhunde, Behindertenbegleithunde, Hunde des Rettungs-
dienstes und des Katastrophenschutzes und Diensthunde, die von juristischen Personen des 6ffentli-
chen Rechts oder von fremden Streitkraften gehalten werden.

(2) § 2 Absatz 1 und § 4 Absatz 3 und Absatz 5 Satz 2 gelten nicht fir Jagd- und Herdengebrauchshun-
de, soweit diese im Rahmen ihrer jeweiligen Zweckbestimmung eingesetzt werden.

(3) Die ortliche Ordnungsbehérde kann auf Antrag weitere Ausnahmen von den Verboten und Gebo-
ten dieser Verordnung zulassen, wenn unter Berlcksichtigung der értlichen Verhaltnisse sichergestellt
ist, dass Menschen, Tiere oder Sachen durch die Hundezuichtung oder -haltung nicht gefahrdet wer-
den.

(4) Hundehalterinnen oder Hundehalter, die sich nur voribergehend mit einem gefahrlichen Hund im
Geltungsbereich dieser Verordnung aufhalten, sind von der Erlaubnispflicht nach § 5 befreit. Sie haben
bei einem Aufenthalt von mehr als einem Monat der 6rtlich zustandigen Ordnungsbehérde das Mitfiih-
ren des gefahrlichen Hundes und die Dauer des Aufenthaltes anzuzeigen.

(5) Die Kreis- und o6rtlichen Ordnungsbehérden kénnen fiir ihren Bereich ergéanzende Verordnungen
erlassen, wenn dies aufgrund der értlichen Verhaltnisse erforderlich ist.

(6) Die Bestimmungen kommunaler Vorschriften Gber die Benutzung 6ffentlicher Einrichtungen blei-
ben unberlhrt.

§9
Kosten

Die durch die Ubertragung von Aufgaben durch diese Verordnung entstehende Mehrbelastung der 6rt-
lichen Ordnungsbehdérden und Kreisordnungsbehdérden wird durch die Erhebung von Gebihren und
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Auslagen nach der Kostenverordnung Innenministerium flr die ausgefiihrten Amtshandlungen ausge-
glichen.

§10
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Absatz 1 des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes handelt, wer
vorsatzlich oder fahrlassig

1.

entgegen § 1 Absatz 1 Hunde nicht so fuhrt oder halt, dass von ihnen keine Gefahren flr die 6f-
fentliche Sicherheit oder Ordnung ausgehen,

entgegen § 1 Absatz 2 gefahrliche Hunde halt oder flhrt oder mit ihnen nichtgewerbsmaRig
zlichtet ohne Uber die daflr erforderliche Erlaubnis nach § 5 zu verfligen oder Hunde zu einer
gesteigerten Aggressivitat und Gefahrlichkeit gegenliber Menschen oder Tieren ausbildet,

entgegen § 1 Absatz 3 Hunde aulRerhalb des befriedeten Besitztums flhrt, cbwohl er nicht in
der Lage ist, diese jederzeit so zu beaufsichtigen, dass Menschen, Tiere oder Sachen nicht ge-
fahrdet werden,

entgegen § 1 Absatz 4 auBerhalb des befriedeten Besitztums Hunde laufen Iasst, obwohl die-
se kein Halsband mit Namen und Wohnanschrift der Halterin oder des Halters oder eine giiltige
Steuermarke tragen,

entgegen § 1 Absatz 5 Hunde so halt, dass sie das befriedete Besitztum eigenstandig und ohne
Flhrungsperson verlassen kdénnen,

entgegen § 2 Absatz 1 Hunde aullerhalb des befriedeten Besitztums ohne Aufsicht frei laufen
lasst,

entgegen § 2 Absatz 2 Hunde bei Versammlungen, Umzlgen, Volksfesten oder sonstigen 6f-
fentlichen Veranstaltungen und in Verkaufsstatten oder Zoos sowie an Orten, an denen die
Méglichkeit zum Ausweichen vor anderen Personen oder die Reaktionsfahigkeit der Hundehal-
terin oder des Hundehalters beeintrachtigt ist, nicht an der Leine flihrt oder flir das Anleinen
ungeeignete Leinen oder Halsbander verwendet oder Hunde nicht so an der Leine fihrt, dass
Menschen, Tiere oder Sachen nicht gefahrdet werden,

entgegen § 3 Absatz 4 der értlichen Ordnungsbehdrde nicht, nicht unverzlglich oder nicht
wahrheitsgemal anzeigt, dass ein Hund gehalten wird, der auBerhalb des Geltungsbereiches
dieser Verordnung durch Verwaltungsakt als gefahrlich eingestuft wurde,

entgegen § 3 Absatz 5 einen gefdhrlichen Hund, der im Geltungsbereich dieser Verordnung ge-
halten wird, nicht dauerhaft mit einer unveranderlichen Kennzeichnung versieht oder der 6rt-
lichen Ordnungsbehdrde die Art und das individuelle Kennzeichen der Registrierung oder den
Namen oder die Wohnanschrift der Halterin oder des Halters nicht, nicht unverziglich oder
nicht wahrheitsgeman mitteilt,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

entgegen § 4 Absatz 1 einen gefahrlichen Hund auf Kinderspielplatze, an Badestellen, die nicht
fur Hunde ausgewiesen sind, oder auf Flachen, die als Liegeplatz fiir Menschen ausgewiesen
sind, mitnimmt,

entgegen § 4 Absatz 2 das befriedete Besitztum nicht mit Warnschildern kenntlich macht, die
die Aufschrift ,Vorsicht, gefahrlicher Hund!“ oder ,Vorsicht, bissiger Hund!“ tragen,

entgegen § 4 Absatz 3 Satz 1, 4 oder 5 gefahrliche Hunde nicht an der Leine flhrt oder fir das
Anleinen ungeeignete Leinen oder Halsbander verwendet,

entgegen § 4 Absatz 3 Satz 3, 4 oder 5 gefahrlichen Hunden keinen das BeiBen verhindernden
Maulkorb anlegt,

entgegen § 4 Absatz 5 Satz 1 einen gefahrlichen Hund Personen Uberlasst, die nicht die Gewahr
daflr bieten, dass sie die Bestimmungen der Verordnung einhalten,

entgegen § 4 Absatz 5 Satz 2 gleichzeitig mehrere gefahrliche Hunde fuhrt,

entgegen § 4 Absatz 6 die zustandige 6rtliche Ordnungsbehdérde nicht, nicht unverzuglich oder
nicht wahrheitsgemaR tGber Namen und Wohnanschrift der neuen Halterin oder des neuen Hal-
ters bei nicht nur voriibergehender Uberlassung an diese Person, das dauerhafte Entweichen
aus dem Einwirkungsbereich der Halterin oder des Halters, den Tod des Hundes, die Geburt
von Nachkommen gefahrlicher Hunde, einen Wohnortwechsel der Halterin oder des Halters, ei-
nen Wechsel des Ortes, an dem der Hund gehalten wird oder bei juristischen Personen einen
Wechsel der fiir die Betreuung des Hundes verantwortlichen Person, unterrichtet,

entgegen § 5 Absatz 1 einen gefahrlichen Hund halt oder fiihrt oder einen gefahrlichen Hund
zur nichtgewerbsmaRigen Zucht nutzt, ohne im Besitz der daflir notwendigen Erlaubnis zu sein,

entgegen § 5 Absatz 3 Satz 1 erforderliche Antrage nicht oder nicht unverzuglich stellt oder die
Haltung des Hundes nicht unverzlglich, spatestens innerhalb von drei Monaten nach Bekannt-
gabe der Feststellung nach § 3 Absatz 2 aufgibt oder die neue Halterin oder den neuen Halter
nicht darauf hinweist, dass die Gefahrlichkeit des Hundes festgestellt worden ist,

einer inhaltlichen Beschrankung oder vollziehbaren Auflage nach § 5 Absatz 5 zuwiderhandelt,

entgegen § 5 Absatz 5 Satz 4 die dort bezeichneten Urkunden nicht mit sich fuhrt oder den zur
Personenkontrolle Befugten nicht aushandigt,

entgegen § 8 Absatz 4 Satz 2 als Hundehalterin oder Hundehalter, die sich nur voribergehend

mit einem gefahrlichen Hund im Geltungsbereich dieser Verordnung aufhalten, bei einem Auf-

enthalt von mehr als einem Monat der 6rtlich zustandigen Ordnungsbehdérde das Mitfihren des
gefahrlichen Hundes und die Dauer des Aufenthaltes nicht anzeigt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuRe bis zu 5 000 Euro geahndet werden.
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(3) Abweichend von § 19 Absatz 3 Satz 2 des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes sind die ortlichen
Ordnungsbehérden Verwaltungsbehérden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes uber
Ordnungswidrigkeiten.

(4) Gegenstande und Tiere, auf die sich die Ordnungswidrigkeiten des Absatzes 1 Nummer 1 bis 18,
20 und 21 beziehen oder die zu ihrer Vorbereitung oder Begehung verwendet worden sind, kénnen
nach § 19 Absatz 4 des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes eingezogen werden.

§11
Verwaltungsvorschrift

Das Ministerium flir Inneres, Bau und Digitalisierung regelt das Nahere, insbesondere zum Verfahren
der Erteilung der nach § 5 erforderlichen Erlaubnis sowie zu den Einzelheiten des Sachkundenachwei-
ses nach § 6, durch Verwaltungsvorschrift.

§12
Ubergangsvorschrift

Hunde, bei denen bis zum Inkrafttreten der Hundehalterverordnung vom 11. Juli 2022 (GVOBI. M-V

S. 441) gemal § 2 Absatz 3 Satz 1 der Hundehalterverordnung vom 4. Juli 2000 (GVOBI. M-V S. 295,
391), die zuletzt durch die Verordnung vom 23. Juni 2020 (GVOBI. M-V S. 502) geandert worden ist, ei-
ne Gefahrlichkeit vermutet wurde, gelten weiterhin als gefahrlich im Sinne dieser Verordnung, es sei
denn, die ortliche Ordnungsbehdrde hat tber das Nichtvorliegen gefahrdrohender Eigenschaften eine
Bescheinigung gemal § 2 Absatz 3 Satz 4 der Hundehalterverordnung vom 4. Juli 2000 ausgestellt.

§13
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verklindung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung
Uber das Fihren und Halten von Hunden vom 4. Juli 2000 (GVOBI. M-V S. 295, 391), die zuletzt durch
die Verordnung vom 23. Juni 2020 (GVOBI. M-V S. 502) geandert worden ist, auller Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt am 31. Juli 2032 aulRer Kraft.

- Seite 11 von 11 -



	Vorlage
	Anlage  1 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Siemz-Niendorf über die Erhebung einer Hundesteuer
	Anlage  2 Verbandsinformation des Städte- und Gemeindetages zur Verfassungsmäßigkeit der Hundesteuer
	Anlage  3 Hundehalterverordnung vom 11.07.2022

